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Bestimmungen Uber die Erhebung der Gebuhren nach
dem Studienkonten- und -finanzierungsgesetz

Vom 28. 1. 2003

(Artikel 3 des Gesetzes zur Aufhebung des Hochschulgebiihrengesetzes, zur Einflihrung von
Studienkonten und zur Erhebung von Hochschulgebiihren (Studienkonten- und -finanzierungs-
gesetz - StKFG) sowie zur Anderung des Hochschulgesetzes v. 28.1.2003.)

Bis zum In-Kraft-Treten einer Rechtsverordnung nach Artikel 2 § 13 Abs. 1 Satz 2 dieses Geset-
zes qilt Folgendes:

§1
Gebuihrenhohe

(1) Die Gebuhr nach § 9 StKFG betragt 650 € pro Semester. Eingeschriebene Teilzeitstudierende
zahlen entsprechend reduzierte Gebuhren.

(2) Die allgemeine Gasthorergebuhr nach § 10 Abs. 1 StKFG betragt 75 € pro Semester.

(3) Die Hohe der besonderen Gasthorergebihr nach § 10 Abs. 2 StKFG ergibt sich aus der Sum-
me der fir das jeweilige Weiterbildungsangebot voraussichtlich erforderlichen Kosten, geteilt
durch die voraussichtliche Zahl der Teilnehmer. Bei der Ermittlung der Kosten sind die Grundsat-
ze zur Kosten- und Leistungsrechnung in den Hochschulen zugrunde zu legen. Die besondere
Gasthorergebihr ist von der Hochschule fiir jedes Weiterbildungsangebot gesondert festzuset-
zen; sie betragt mindestens 75 € pro Semester.

(4) Die Ausfertigungs- und Verspatungsgebihren nach § 11 StKFG betragen jeweils 25 €.
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§2

Stundung, GebuhrenermaBigungund Gebuhrenerlass

(1) Die Gebuhr nach § 9 StKFG kann auf Antrag von der Hochschule gestundet, ermaBigt oder er-
lassen werden, wenn die Einziehung der Gebihr aufgrund besonderer Umstande des Einzelfalls
fur die Studierende oder den Studierenden eine unbillige Harte darstellt. Eine unbillige Harte liegt
bei der Einziehung der Gebuhr nach § 9 StKFG in der Regel vor bei einer

1. studienzeitverlangernden Folge als Opfer einer Straftat,

2. wirtschaftlichen Notlage in zeitlich unmittelbarer Nahe zum letzten Abschnitt der Abschluss-
prifung,

3. wirtschaftlichen Notlage im Zusammenhang mit besonderen familidren Belastungen.
Satz 2 gilt nur bis zu dem in Artikel 2 Abs. 4 Satz 1 festgelegten Semester.

(2) Die Hochschule kann beddrftigen Teilnehmern auf Antrag ErmaBigung oder Erlass der beson-
deren Gasthorergeblihr nach § 10 Abs. 2 StKFG bis zur Hohe von 10 vom Hundert der durch das
jeweilige Weiterbildungsangebot entstandenen Geblhrensumme gewahren. Sie kann die Ge-
blUhr, soweit sie nicht von einem Dritten ibernommen wird, bis zu einem Betrag von 50 € erlas-
sen, wenn an dem Weiterbildungsangebot im Hinblick auf die Zielgruppe und den angestrebten
Erfolg ein vom zustandigen Fachministerium festgestelltes besonderes offentliches Interesse
besteht.

§3
Entstehung und Falligkeit der Gebiihren

(1) Es entsteht die Pflicht zur Entrichtung

1. der Gebuhr nach § 9 StKFG mit Stellung des Antrags auf Immatrikulation oder mit der Rlickmel-
dung,

2. der allgemeinen und besonderen Gasthérergebihr nach § 10 StKFG mit Stellung des Antrags
auf Zulassung als Gasthdérerin oder Gasthorer,

3. der Ausfertigungsgebiihren nach § 11 Nr. 1 StKFG mit dem Antrag auf Vornahme der Amts-
handlung,

4. der Verspatungsgebiihren nach § 11 Nr. 2 StKFG mit dem Ablauf der Fristen und Zahlungster-
mine,

5. der Gebiihr fiir eine nachtragliche Anderung des Belegens nach § 11 Nr. 2 StKFG mit dem An-
trag auf Anderung der Belegung.

(2) Die Gebuhren werden mit Entstehung der Geblihrenpflicht fallig.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Bestimmungen über die Erhebung der Gebühren nach dem Studienkonten- und -finanzierungsgesetz 
	 § 1 Gebührenhöhe 
	 § 2 Stundung, Gebührenermäßigungund Gebührenerlass 
	 § 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 


